
Zutritt zu den 
universitären  
Räumlichkeiten

Zutritt nur für Angehörige  
der Universität

Zutritt nur, wer keine auf eine 
COVID-19-Erkrankung 

hinweisenden Symptome hat 
nicht mit einer an COVID-19 

erkrankten Person im gleichen 
Haushalt lebt bzw. in den 
letzten 10 Tagen engen 

Kontakt hatte. 

Der allgemeinen Öffentlichkeit 
bleibt der Zutritt bis  

auf Weiteres verwehrt.

Wer sich in den Uni-Gebäuden 
aufhält muss sich mit dem  

Studierenden-, Mitarbeitenden-, 
bzw. Bibliotheksausweis jederzeit 

ausweisen können. 

In diesem Gebäude gilt  
eine Maskentragpflicht in  

den Gängen, Foyers, 
Treppenhäusern und Aufzügen 

sowie in den Lernräumen.

 Es gelten die Hygiene-  
und Verhaltensregeln des BAG


